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Verordnung 
über das Erfassen, Sammeln und Aufbereiten 

von Eisen-, Stahl- und Buntmetallschrott.

Vom 2. Februar 1950

Die Herstellung von Stahl- und Walzwerkserzeug
nissen in der Deutschen Demokratischen Republik 
ist an die bestmögliche Versorgung der Produk
tionsbetriebe mit Schrott gebunden. Der Schrott
bedarf der Industrie in der Deutschen Demokrati
schen Republik ist im Volkswirtschaftsplan 1950 
festgelegt. Dementsprechend ist auch das Schrott
aufkommen in den Volkswirtschaftsplan 1950 ein
bezogen. Zur Sicherung dieses Aufkommens wird 
gemäß § 15 Abs. 5 _und 6 des Gesetzes über den 
Volkswirtschaftsplan 1950 vom 20. Januar 1950 
(GBl. S. 41) folgendes bestimmt:

§ 1
Sämtlicher im Gebiet der Deutschen Demokra- 

tischenRepublik vorhandener und anfallender Eisen-, 
Stahl- und Buntmetallschrott gilt mit sofortiger

Wirkung als beschlagnahmt und ist den verfügungs
berechtigten Stellen gegen Vergütung zu überlassen.

§ 2
(1) Verfügungsberechtigt über den beschlagnahm

ten Schrott sind allein das Ministerium für Industrie 
der Deutschen Demokratischen Republik und seine 
Beauftragten. Diese Beauftragten entscheiden in 
Zweifelsfällen, was als Schrott im Sinne dieser Ver
ordnung anzusehen ist und dementsprechend der 
Beschlagnahme unterliegt.

(2) Das Ministerium für Industrie kann für jede 
Gebietskörperschaft, für jeden Betrieb und für 
jeden Verkehrsträger — bei letzteren auf Vorschlag 
des Ministeriums für Verkehr — Schrottbeauftragte 
ernennen und ihnen Vollmachten gemäß den Be
stimmungen dieser Verordnung erteilen.

§ 3
(1) Zur Durchführung der Erfassung und des An

kaufs des vorhandenen und des anfallenden Eisen-, 
Stahl- und Buntmetallschrotts wird das Zentral
kontor für Eisen- und Buntmetallschrott in die


